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SCHREIBEN VON AMMANN UND RAT VON STADT UND AMT ZUG AN BUERGER-

MEISTER UND RAT VON ZUERICH

"Das wir die verlangte andtwordt über Jhro Keiserl . Maiestet [L e o p o l d I . ]

und H. Graffen [Niklaus ] von L o d r o n [des Gesandten des Röm. Reiches]
1

eingeloffne schreiben [bezüglich der Neutralitätsgarantie für die Waldstädte]



bis dahin Eüoh [als dem Vorort ] . . . nit Übermacht , ist die Ursach das under-

dessen wir keinen votlkhommnen Statt und Ambth Rath gehalten , undt da wir

heutigen Tags in unser vollkhomrmen Rathsversamblung obermelte . . . schreiben

abgehört , haben wir unnsere reflexiones über ein undt anderes walten lassen

und befunden , das der begriff berüerter schreiben zue weidt usgelegt . . . wer¬

de , dergestalten das wir solches nit für bekhandt annemmen , sonderen bey demrne

verbleiben wollen , worzue unns der Einfaltige buechstaben des treüwen uffse-

hens [gemäss Erbeinung ] verbindet , undt von unnseren lieben Altforderen bis

dahero auch nit anderst verstanden , nit weniger in underschidlichen abschei¬

den die pflicht des treüwen uffsehens allein mit potten und Jntercessionalien

schickhen erleütert und auch erst iüngst also in gueten treüwen geleistet
worden.

Was dan die Defension unnsers Vatterlandts betreffend werden wir ieder Zeit

zum Eidtgnossischen uffbruch bereit sein " .

1 ) vgl . EA VI 1 insb . 1093 b , 1094 h

Kopie , von Landschreiber Niklaus Andermatt
AH 47 , 167 und 170 - Blatt 167 v  und 170 r  leer
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